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Einleitung
Die Grundsteuer gilt auch heute noch im
weitesten Sinne als Gegenleistung der Bür-
ger für die Leistungen der Gemeinden, die
nicht bereits durch Gebühren und Beiträ-
ge abgegolten sind (sog. Äquivalenzgedan-
ken [1]). Grundlage der Besteuerung sind in
den alten Bundesländern die Einheitswerte
nach den Wertverhältnissen 1.01.1964, in den
neuen Ländern die Einheitswerte 1.01.1935
(Grundstücke) bzw. die Ersatzwirtschafts-
werte (Nutzungseinheiten der Land- und
Forstwirtschaft). Für bestimmte Grundstü-
cke in den neuen Ländern wird die Grund-
steuer pauschal nach der Wohnfläche erho-
ben (Ersatzbemessungsgrundlage).

Die Grundsteuer ist von den zur Vermö-
gensteuer und Erbschaftsteuer ergangenen
Beschlüssen des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) vom 22. Juni 1995 [2], nicht
unmittelbar betroffen. Gleichwohl haben
die Gerichtsentscheidungen mit einer zeit-
lichen Verzögerung auch für diese Steuer
eine längst überfällige Reform angestoßen.
Es geht darum, neue Bemessungsgrund-

lagen zu finden, die an die Stelle der veral-
teten Einheitswerte und Messbeträge tre-
ten. Dabei sehen die Reformer auf seiten
der Finanzverwaltung vor allem die Mög-
lichkeit, die Finanzämter zu entlasten, die
bisher Einheitswerte und Messbeträge fest-
stellten: Die neuen Bemessungsgrundlagen
sollten so geregelt sein, dass sie auch von
den Kommunen ermittelt werden könnten.
Die Übertragung dieser Verwaltungsangele-
genheit auf die Kommunen muss nach Art.
108 Abs. 4 Satz 2 GG vom Landesgesetz-
geber angeordnet werden. Die Option, die-
ses Massenverfahren auf die Gemeinden
übertragen zu können, schafft für die Neu-
regelung ein Anforderungsprofil, das sich
wie folgt umschreiben lässt:
$ Verzicht auf komplizierte Wertermitt-

lungen,
$ einfaches und bürgerfreundliches Ver-

fahren.
Dargestellt werden im folgenden nur die

Vorschläge einer Grundsteuer für die Grund-
stücke (bislang „Grundsteuer B“ bezeich-
net). Die Grundsteuer für die land- und
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forstwirtschaftlichen Flächen, die die bis-
herige Grundsteuer für Betriebe oder Nut-
zungseinheiten der Land- und Forst-
wirtschaft („Grundsteuer A“) ersetzt, bleibt
ausgeklammert. Ohnehin ist zu erwarten,
dass – falls an dieser Grundsteuer festge-
halten wird – sie nicht nach dem Boden-
wert, sondern nach einem Ertragswert be-
messen wird.

Modelle der künftigen Grundsteuer
Von den derzeitigen Modellen einer künf-
tigen Grundsteuer [3] scheinen sich die
Vorschläge durchzusetzen, die den Boden-
wert berücksichtigen.

Eine breite Zustimmung findet zunächst
die Bodenwertsteuer [4]. Erfasst wird bei
diesem Grundsteuermodell nur der Grund
und Boden; die Bausubstanz bleibt unbe-
rücksichtigt. Die Formel lautet:
Grundsteuerwert = Bodenwert/m² x Grund-
stücksgröße

Die Bodenwertsteuer zielt auf eine bes-
sere Ausnutzung des Grund und Bodens,
u.a., weil das Halten von unbebautem Grund-
besitz und bebauten Grundstücken mit sehr
hohem Bodenwertanteil teuer wird (Bau-
landmobilisierung, Schließen von Baulü-
cken, stärkere bauliche Ausnutzung des
Grund und Bodens). Die Regelung der
Grundsteuer als Bodenwertsteuer hätte
auch einen Vereinfachungseffekt: Auf die
z.T. sehr aufwendige Gebäudewertermitt-
lung oder Ertragswertermittlung könnte
verzichtet werden.

Bevorzugt wird von vielen ein Kombina-
tionsmodell [5], das in pauschaler Form zu-
sätzlich den Gebäudewert berücksichtigt.
Die Ermittlung der Bemessungsgrundlage
bei bebauten Grundstücken entspricht da-
bei einem stark vereinfachten Sachwertver-
fahren. Der Gebäudewert wird durch Mul-
tiplikation der Wohn-/Nutzfläche bzw. des

umbauten Raums mit wenig differenzier-
ten bundeseinheitlichen Quadratmeter- bzw.
Kubikmeterpreisen berechnet. Dem Grund-
steuerwert liegt folgende Formel zugrun-
de:

Grundsteuerwert =
(Bodenwert/m² x Grundstücksfläche) +
(Gebäudewert/m² x Wohn-/Nutzfläche)

Nach einer ersten Einschätzung würde die-
se Grundsteuer - im Unterschied zur reinen
Bodenwertsteuer - die Belastungsverschie-
bungen gegenüber der bisherigen Grund-
steuer eher in Grenzen halten. Sie ließe sich
auch nach dem eingangs beschriebenen
Äquivalenzgedanken leichter rechtfertigen,
weil sie die tatsächliche Ausnutzung des
Bodens mit berücksichtigt.

Ermittelt wird der Bodenwert sowohl bei
der Bodenwertsteuer als auch bei dem Kom-
binationsmodell nach den Bodenrichtwer-
ten. Diese Lagewerte werden bereits bei der
Grundbesitzbewertung für Erbschaftsteuer-
zwecke herangezogen: für die Bewertung
unbebauter Grundstücke nach § 145 Abs. 3
Bewertungsgesetz (BewG), für die Min-
destbewertung bebauter Grundstücke im
Ertragswertverfahren nach § 146 Abs. 6
BewG, für die Bewertung bebauter Grund-
stücke im Verfahren nach § 147 Abs. 2 BewG
(steuerliches Sachwertverfahren). Ermittelt
wurden sie dort auf den 1.01.1996.

Durch die Übernahme für Zwecke der
Grundsteuer gewinnen die Bodenrichtwerte
erheblich an Bedeutung. Diese Anwendung
wirft jedoch grundsätzliche Fragen auf:

$ Für welche Flächen stehen Bodenricht-
werte zur Verfügung?

$ Welche Anforderungen müssen an die
Bodenrichtwerte gestellt werden?

$ Wie sind die Bodenrichtwerte im Ein-
zelfall zu übernehmen?



- 5 -   ermessung Brandenburg�

Allgemeines zu den Bodenricht-
werten, erfasste Gemeindeflächen
Bodenrichtwerte sind nach § 196 Abs. 1
Satz 1 BauGB durchschnittliche Lagewer-
te für den Boden, die von den Gutachter-
ausschüssen für jedes Gemeindegebiet zu
ermitteln sind. Grundlage sind die von den
Gutachterausschüssen nach § 193 Abs. 3
BauGB zu führenden Kaufpreissammlun-
gen. Sie müssen nach § 196 Abs. 1 Satz 1
BauGB den unterschiedlichen Entwicklungs-
zustand des Bodens berücksichtigen. Die-
ser bestimmt sich vor allem danach, ob es
sich um land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen, um Bauerwartungsland, um
Rohbauland oder um baureifes Land han-
delt.

Bodenrichtwerte sind nach § 196 Abs. 1
Satz 1 BauGB zumindest für erschließungs-
beitragspflichtiges oder erschließungsbei-
tragsfreies Bauland zu ermitteln. In den Aus-
führungsbestimmungen der Länder wird
die Richtwertermittlung nur für baureifes
Land (Flächen, deren Bebauung nach öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften zulässig
ist und deren Erschließung gesichert ist)
vorgeschrieben. Die Gutachterausschüsse
können jedoch auch Bodenrichtwerte für
die übrigen im Gemeindegebiet gelegenen
nutzbaren Flächen ermitteln:
$ für Flächen der Land- und Forstwirtschaft,
$ für Bauerwartungsland (Flächen, die nach

ihrer Eigenschaft, ihrer sonstigen Be-
schaffenheit und Lage eine bauliche Nut-
zung in absehbarer Zeit tatsächlich er-
warten lassen) und

$ für Rohbauland (Flächen, die nach den
§§ 30, 33 und 34 BauGB für eine bauli-
che Nutzung bestimmt sind, deren Er-
schließung aber noch nicht gesichert ist
oder die nach Lage, Form oder Größe für
eine bauliche Nutzung unzureichend ge-
staltet sind).

Anforderungen an die Bodenricht-
werte aus steuerlicher Sicht
Die Bodenrichtwerte sollen für die erb-
schaftsteuerliche Bewertung folgende An-
forderungen erfüllen [6]:
$ Sie sollen flächendeckend für das Bau-

land im gesamten Gemeindegebiet, und
zwar sowohl für bebaute als auch für un-
bebaute Grundstücke, so abgeleitet wer-
den, dass der Bodenwert des einzelnen
Grundstücks nicht erheblich vom Bo-
denrichtwert der zugeordneten Boden-
richtwertzone abweicht.

$ Gebiete, in denen kein Grundstücksver-
kehr stattgefunden hat, sollen von der
Bodenrichtwertermittlung grundsätzlich
nicht ausgenommen sein.

$ Die den ermittelten Bodenrichtwerten
zuzuordnenden Bodenrichtwertzonen
sollen möglichst homogen sein, insbe-
sondere hinsichtlich der Art und des Ma-
ßes der baulichen Nutzung. Sie sollen
räumlich abgegrenzt werden.

Bodenrichtwerte, die diesen Anforderun-
gen genügen, können auch für die Grund-
steuer übernommen werden. Dabei bedeu-
tet die Forderung nach Homogenität der
Richtwertzonen nicht eine weitgehende
Gleichheit der darin belegenen Grundstü-
cke in den Zustandsmerkmalen [7]. Eine
derartige Forderung wäre nicht erfüllbar.
Zumindest müssen die Richtwertzonen je-
weils Gebiete mit einheitlicher Nutzung
(Art der baulichen Nutzung) und weitge-
hend einheitlicher Ausnutzung (Maß der
baulichen Nutzung) umfassen. Im übrigen
hängt die Homogenität der Richtwertzonen
stark von der örtlichen Situation ab: Wel-
che Differenzierungen verlangt der Grund-
stücksmarkt und welche lässt er zu (Berück-
sichtigung der Kauffälle; Rückgriff auf
Kauffälle in anderen Gebieten; Entwick-
lung des Grundstücksmarktes)?
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In ländlichen Gemeinden können ggf. die
Anforderungen an die Bodenrichtwerte ge-
ringer sein als in mittleren und größeren
Städten.

Die Anforderungen an die Bodenricht-
werte und der Rechtfertigungsdruck für die
Gutachterausschüsse hängen auch von der
Frage ab, wie die Werte zu übernehmen
sind. Kann den Abweichungen des jewei-
ligen Grundstücks von den Merkmalen des
Richtwertgrundstücks durch individuelle
Anpassungen bei der steuerlichen Bemes-
sungsgrundlage Rechnung getragen wer-
den, werden die Anforderungen an die Ho-
mogenität der Richtwertzonen geringer sein.

Für die Bodenwertsteuer oder die Grund-
steuer nach dem Kombinationsmodell
müssten zunächst grundlegende Mängel der
Richtwertepraxis behoben werden:
$ Nicht selten wird für Gebiete mit Grund-

stücken, deren lagetypische Merkmale
wenig homogen sind, auf die Auswei-
sung von Bodenrichtwerten verzichtet.
Dies gilt beispielsweise für Innenstädte.

$ Viele Richtwertkarten weisen für die
Richtwerte nicht Richtwertzonen aus,
sondern lediglich lagetypische Werte
ohne eindeutige räumliche Abgrenzung.

$ Teilweise werden für die Richtwerte nur
Rahmenwerte oder Richtwertspannen
angegeben.

Ohne Ausweisung von Wertzonen sind
Bodenrichtwerte für die Grundsteuer unge-
eignet. Die Gutachterausschüsse müssen
ihre Vorbehalte gegenüber räumlich ein-
deutig abgegrenzten Bodenrichtwerten, die
aus der Sicht der Verkehrswertermittlung
möglicherweise begründet sind, aufgeben.
Werden die Bodenrichtwerte für Grund-
steuerzwecke nur „turnusmäßig“, d.h. in
mehrjährigen Abständen benötigt, könnten
die Gutachterausschüsse zu diesen Zeit-

punkten Wertzonen ausweisen, ansonsten
an ihrer bisherigen Praxis festhalten.

Es stellt sich weiter die Frage, ob ange-
sichts der sehr unterschiedlichen Richtwer-
tepraxis nicht stärker eine Rechtsverein-
heitlichung herbeigeführt werden sollte. Eine
stärkere „Verrechtlichung“ - was die Er-
mittlung und Darstellung der Bodenricht-
werte angeht - würde einen erheblichen
Rechtfertigungsdruck von den Gutachter-
ausschüssen nehmen.

Bodenrichtwerte auch für künftiges
(„werdendes“) Bauland
Bodenrichtwerte sind für Bauerwartungs-
land und Rohbauland eher die Ausnahme.
Zurückzuführen ist dies auf das Fehlen von
ausreichenden Verkaufsfällen. Gleichwohl
ist darüber nachzudenken, ob diese „wei-
ßen Flecken“ der Richtwertkarten nicht auf
andere Weise geschlossen werden können:
Ausgehend von den Preisen für vergleich-
bares Bauland könnten etwa im Wege der
Ableitung („deduktive Bodenwertermitt-
lung“) unter Berücksichtigung der Kosten
und der Wartezeit für die Baureife „vor-
sichtige“ Richtwerte ermittelt werden.

Fehlen Bodenrichtwerte, kann der jewei-
lige Bodenwert des Grundstücks nur im
Wege der Ableitung  aus dem Bodenricht-
wert vergleichbarer Baugebiete geschätzt
werden. Für eine Massenbewertung wie bei
der grundsteuerlichen Bewertung des Bo-
dens wäre dies eine kaum zu bewältigende
Aufgabe. Der Gesetzgeber oder der „Richt-
liniengeber“ müsste für derartige Fälle all-
gemeine Abschläge oder Prozentsätze  -
etwa in Anlehnung an die Erbschaftsteuer-
Richtlinien [8] - regeln.  Diese sehen fol-
gende Ansätze vor:
$ Bauerwartungsland mit 25 v.H. des Bo-

denrichtwerts für erschließungsbei-
tragsfreies vergleichbares Bauland,
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$ Rohbauland mit 50 v.H. (Bruttorohbau-
land, das die für öffentliche Zwecke be-
nötigten Flächen umfasst) bzw. mit 75
v.H. (Nettorohbauland).

Abweichungen des Bewertungs-
grundstücks von den Merkmalen
des Richtwertgrundstücks
Liegt das Grundstück innerhalb einer Richt-
wertzone, weicht es aber von (in der Richt-
wertkarte ausgewiesenen) Merkmalen des
Richtwertgrundstücks (Referenzgrundstück)
ab, müsste, soweit der Bodenwert den Ver-
kehrswert abbilden soll, eine Wertableitung
vom Bodenrichtwert vorgenommen wer-
den. Häufige Fälle sind die Abweichungen
in der Geschossflächenzahl (GFZ), in der
Grundstücksgröße bzw. Grundstücksform,
in der Zahl der Vollgeschosse und in der
Erschließungsbeitragspflicht. Die bei der
Verkehrswertermittlung (Vergleichswert-
verfahren) gängigen Verfahren und Rechen-
schritte zur Anpassung des Bodenwerts kön-
nen bei einem Massenverfahren, das zudem
einfach sein soll, nicht verlangt werden.
Hier ist zu überlegen, ob nicht der Boden-
richtwert als durchschnittlicher Lagewert
unmittelbar Bemessungsgrundlage sein
kann (lediglich multipliziert mit der Grund-
stücksfläche). So könnte auf Anpassungen
nach Zustand und Lage des Grundstücks
völlig verzichtet werden.

Eine „Kompromisslinie“ zwischen Ein-
zelfallgerechtigkeit und Verwaltungsver-
einfachung könnte darin bestehen, Anpas-
sungen wegen der Grundstücksgröße und
des beitragsrechtlichen Zustands zuzulas-
sen. Es handelt sich hier um wertbestim-
mende Merkmale, die einerseits ohnehin
erklärt werden (Grundstücksgröße), ande-
rerseits auch vom Steuerpflichtigen leicht
„abgefragt“ werden (Erschließungsbeitrags-
pflicht). Für die Ableitung können die Gut-

achterausschüsse die erforderlichen Koef-
fizienten liefern bzw. die durchschnittli-
chen Erschließungskosten beziffern.

Anwendung von Grundsteuerzahlen
Nach bisherigem Recht werden auf die Ein-
heitswerte Faktoren – die Messzahlen – an-
gewendet, woraus sich die Messbeträge er-
geben. Es handelt sich dabei um Vomtau-
sendsätze (bei Grundstücken in den alten
Ländern 2,6 bis 3,5 v.T., in den neuen Län-
dern 5 bis 10 v.T.). Gründe der Akzeptanz
der neuen Bemessungsgrundlagen könnten
dafür sprechen, an der Regelung von Mess-
zahlen festzuhalten. Darüber hinaus lassen
sich mit den Messzahlen steuerpolitische
Zielsetzungen verbinden (Entlastung/be-
sondere Belastung bestimmter Grund-
stücksarten). Die Formel der künftigen
Grundsteuerbemessungsgrundlage würde
also lauten:
Steuerbemessungsgrundlage = Grundsteu-
erwert x Messzahl (Grundsteuerzahl)

Feststellung der Besteuerungs-
grundlagen durch Grundlagenbe-
scheide (zweistufiges Verfahren
der Grundsteuer)
Derzeit wird die Grundsteuer in einem zwei-
stufigen Verfahren festgesetzt: Die Steu-
ermessbeträge, die sich nach der Anwen-
dung der Messzahlen auf die Einheitswer-
te ergaben, werden durch Steuermessbe-
scheide (verbunden mit den Einheitswert-
feststellungen) festgesetzt. Diese Steuer-
messbescheide haben, solange sich die tat-
sächlichen und rechtlichen Verhältnisse
nicht verändern, Dauerwirkung. Die Ge-
meinden können auf diese Messbeträge ihre
sich ändernden Hebesätze anwenden, ohne
dass der Bürger, wenn Einheitswerte und
Messbeträge bestandskräftig festgestellt und
festgesetzt sind, die Bemessungsgrund-
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lagen angreifen kann. An diesem Prinzip
der Zweistufigkeit ist festzuhalten, wenn
die Grundsteuer auf  Grundsteuerwerte um-
gestellt wird. Die Grundsteuerwerte bzw.
die darauf beruhenden Messbeträge werden
entweder von den Finanzämtern oder – wenn
die Verwaltungskompetenzen übertragen
werden - von den Kommunen festgestellt.
Die Bemessungsgrundlagen gelten für ei-
nen mehrjährigen Zeitraum. Auf diese Wei-
se bleibt der Bewertungsaufwand bei den Fi-
nanzämtern und Kommunen in einem ver-
tretbaren Rahmen. Diese mehrjährige Gel-
tungsdauer (Feststellungszeitraum) würde
auch die Gutachterausschüsse entlasten, weil
Bodenrichtwerte für die Grundsteuer nur in
mittleren oder längeren Abständen erfor-
derlich wären.

Ausblick
Die Neuregelung der Grundsteuer als bo-
denwertorientierte Steuer wird für die Gut-
achterausschüsse und Bodenrichtwerte
eine erhebliche Aufwertung bedeuten. Die
Reform - so wie sie sich derzeit abzeich-
net - ist ohne eine verbesserte Arbeit der
vielerorts von personeller Ausdünnung be-
drohten Einrichtungen nicht machbar. Die
Verbesserungen kämen der Wertermittlungs-
praxis insgesamt zugute.
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